
Satzung über die Herstellung und Ablösung von Garagen und Stellplätzen 

(Garagen- und Stellplatzsatzung – GaStS) 

 

Die Stadt Kelheim erlässt aufgrund der Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI S. 796 ff.), zuletzt geändert durch 

§ 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBI S. 796 ff.) und Art 81. Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen 

Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI. S. 588ff), 

diese zuletzt geändert durch die §§ 4 und 5 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBl. S. 254) folgende 

Satzung:  

 

 

§ 1 

Geltungsbereich 

 

(1) Diese Satzung gilt für das gesamte Stadtgebiet, einschließlich aller Ortsteile für deren 

Nachweis sowie für die Erfüllung der Verpflichtung nach Art. 47 BayBO und Art. 2 Abs. 8 BayBO 

von notwendigen Stellplätzen für Kraftfahrzeuge und Fahrräder, soweit sich nicht aus den 

Festsetzungen eines Bebauungsplanes etwas anderes ergibt.  

 

(2) Stellplätze für Kraftfahrzeuge im Sinne dieser Satzung sind Garagen, Carports und sonstige 

Stellplatzflächen außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen. 

 

(3) Stellplätze für Fahrräder sind Fahrradkeller, Fahrradgaragen und sonstige 

Abstellmöglichkeiten außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen. 

 

 

§ 2 

Stellplatzbedarf 

 

(1) Die Anzahl der auf Grund Art. 47 BayBO herzustellenden Stellplätze für Kraftfahrzeuge ist 

nach den in der Anlage 1 festgelegten Richtzahlen zu berechnen.  

 

(2) Die Richtzahlen entsprechen dem durchschnittlichen Bedarf. Für bauliche Anlagen oder 

Nutzungen, die in der Richtzahlenliste nicht erfasst sind, ist der Stellplatzbedarf nach den 

besonderen Verhältnissen des Einzelfalles unter sinngemäßer Berücksichtigung der 

Richtzahlen für Verkehrsquellen mit vergleichbaren Stellplatzbedarf zu ermitteln. 

 

(3) Für Anlagen mit regelmäßigen Lastkraftwagenverkehr ist auch eine ausreichende Anzahl von 

Stellplätzen für Lastkraftwagen nachzuweisen. Auf ausgewiesenen Ladezonen dürfen keine 

Stellplätze nachgewiesen werden. 

 

(4) Für Anlagen, bei denen ein Besucherverkehr durch Autobusse zu erwarten ist, ist auch eine 

ausreichende Anzahl von Stellplätzen für Busse nachzuweisen.  

 

(5) Werden bauliche oder andere Anlagen errichtet, bei denen ein Zu- und Abfahrtsverkehr zu 

erwarten ist, so sind Stellplätze und Fahrradstellplätze in ausreichender Zahl und Größe sowie 

in geeigneter Beschaffenheit herzustellen. Bei Änderung und Nutzungsänderung von baulichen 

Anlagen sind sie in solcher Zahl und Größe herzustellen, dass sie die zusätzlich zu erwartenden 

Kraftfahrzeuge und Fahrräder aufnehmen können. 

 

(6) Werden Anlagen verschiedenartig genutzt, so ist der Stellplatzbedarf für jede Nutzung 

(Verkehrsquelle) getrennt zu ermitteln. Eine gegenseitige Abrechnung ist bei zeitlich 

getrennter Nutzung möglich. 

 

(7) Der Vorplatz vor Garagen (Stauraum) gilt nicht als Stellplatz im Sinne dieser Satzung. 



(8) Für Menschen mit Behinderung ist zusätzlich für je 25 notwendige KFZ-Stellplätze eines 

Vorhabens zusätzlich ein barrierefreier Stellplatz nachzuweisen. 

 

 

§ 3 

Anordnung, Gestaltung und Ausstattung von Stellplätzen und Garagen 

 

(1) Stellplätze für Kraftfahrzeuge müssen so groß und so beschaffen sein, dass sie ihren Zweck 

erfüllen, insbesondere einzeln direkt anfahrbar sein. Die Anforderungen der Garagen- und 

Stellplatzverordnung (GaStellV) gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung entsprechend, soweit 

sich durch andere Vorschriften nichts Abweichendes ergibt. 

 

(2) Bei der Herstellung oberirdischer Stellplätze müssen ökologisch verträgliche, unversiegelte 

bzw. wasserdurchlässige Befestigungsarten verwendet werden, soweit sich durch andere 

Vorschriften nichts Abweichendes ergibt. 

 

(3) Stellplätze für Fahrräder müssen so groß und so beschaffen sein, dass sie ihren Zweck erfüllen, 

insbesondere bei Gebäuden mit gewerblicher Nutzung von der öffentlichen Verkehrsfläche aus 

ebenerdig oder über Rampen leicht erreichbar sein. Die Fläche eines Stellplatzes von 

Fahrrädern soll mindestens 2 m² betragen. 

 

 

§ 4 

Herstellung und Ablösung 

 

(1) Die erforderlichen Stellplätze müssen auf dem Baugrundstück errichtet werden. Die 

erforderlichen Stellplätze gelten nur dann auf dem Baugrundstück errichtet, wenn die dafür 

vorgesehene Fläche dieselbe Flurnummernbezeichnung trägt. 

 

(2) Die Herstellung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge auf einem Grundstück in der Nähe des 

Baugrundstücks ist zulässig, wenn es sich in einem Radius von nicht mehr als 300 m befindet 

und seine Benutzung für diesen Zweck gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde 

rechtlich gesichert ist. 

 

(3) Eine Ablösung der Stellplatzpflicht für KFZ ist möglich, wenn die erforderlichen Stellplätze 

weder auf dem Baugrundstück noch auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe hergestellt 

werden können. Eine Ablösung für Fahrradstellplätze ist nicht möglich. 

 

(4) Dabei ist die Stadt Kelheim nicht verpflichtet, einen Ablösevertrag abzuschließen. Die Stadt 

Kelheim kann die Ablösung von Stellplätzen mit der städtebaulichen Begründung verweigern, 

dass die Wohn-, Arbeits- und Lebensqualität in dem konkreten Gebiet gewahrt werden soll 

und diese dann gefährdet ist, wenn weitere Nutzungen ohne die erforderlichen Stellplätze 

entstehen. 

 

(5) Die Höhe der Ablösebeiträge bemisst sich für die 

a) Zone 1 

Innenstadt (Kernstadtgebiet Kelheim):    9.000,-€ 

 

b) Zone 2 

Restliches Stadtgebiet und Ortsteile:    6.000,-€ 

 

(5.1) In Fällen der Ablösung ist vom Bauherrn ein Ablösevertrag mit der Stadt Kelheim 

abzuschließen.  

 



(5.2) Die Zoneneinteilung ergibt sich aus dem beiliegenden Lageplan, der als Anlage 2 Bestandteil 

der Satzung ist. 

 

 

§ 5 

Abweichungen 

 

Von den Vorschriften der Satzung können Abweichungen unter den Voraussetzungen des Art. 63 

BayBO von der Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Stadt Kelheim erteilt werden.  

 

 

§ 6 

Schlussbestimmungen 

 

Diese Satzung tritt einen Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 

über die Herstellung und Ablösung von Garagen und Stellplätzen (Garagen- und Stellplatzsatzung - 

GaStS) in der Fassung vom 19. Mai 2021 außer Kraft. 

 

 

Kelheim, 10. Oktober 2025 

 

gez. 

 

Christian Schweiger 

Erster Bürgermeister 

  



Anlage 1 zur Satzung über die Herstellung und Ablösung von Garagen und 

Stellplätzen (Garagen- und Stellplatzsatzung – GaStS) 

 

Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze hiervon für 

Besucher in% 

1. Wohngebäude 

1.1 Gebäude mit Wohnungen 2 Stellplätze je Wohnung, bei 

Mietwohnungen, für die eine 

Bindung nach dem Bayerischen 

Wohnraumforderungsgesetz 

besteht, 0,5 Stellplätze 

 

1.2 Kinder-, Schüler- und 

Jugendwohnheime 

1 Stellplatz je 20 Betten, 

mindestens 2 Stellplätze 

75 

1.3 Studentenwohnheime 1 Stellplatz je 5 Betten 10 

1.4 Schwestern-/ Pflegerwohnheime, 

Arbeitnehmerwohnheime u. a. 

1 Stellplatz je 4 Betten 10 

1.5 Altenwohnheime, Altenheime, 

Langzeit- und Kurzzeitpflegeheime, 

Tagespflegeeinrichtungen u. a. 

1 Stellplatz je 15 Betten bzw. 

Pflegeplätze, mindestens 2 

Stellplätze 

50 

1.6 Obdachlosenheime, 

Gemeinschaftsunter- kunfte fur 

Leistungsberechtigte nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz 

1 Stellplatz je 30 Betten, 

mindestens 2 Stellplätze 

10 

2. Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und Praxisräumen 

2.1 Büro- und Verwaltungsräume 

allgemein 

1 Stellplatz je 40 m² NUF¹ 20 

2.2 Räume mit erheblichem 

Besucherverkehr (Schalter-, 

Abfertigungs- oder Beratungs- 

räume, Arztpraxen und dergl.) 

1 Stellplatz, je 30 m² NUF, 

mindestens 3 Stellplätze 

75 

3. Verkaufsstätten 

3.1 Läden 1 Stellplatz je 40 m2 

Verkaufsfläche fur den 

Kundenverkehr, 

mindestens 2 Stellplätze je Laden 

75 

3.2 Waren- und Geschäftshäuser 

(einschließlich Einkaufszentren, 

großflächigen 

Einzelhandelsbetrieben) 

1 Stellplatz je 40 m2 

Verkaufsfläche für den 

Kundenverkehr 

75 

4. Versammlungsstätten (außer Sportstätten), Kirchen 

4.1 Versammlungsstätten von 

überortlicher Bedeutung (z. B. 

Theater, Konzerthäuser, 

Mehrzweckhallen) 

1 Stellplatz je 5 Sitzplätze 90 

4.2 Sonstige Versammlungsstätten  

(z. B. Lichtspieltheater, Schulaulen, 

Vortragssäle) 

1 Stellplatz je 10 Sitzplätze 90 

4.3 Kirchen 1 Stellplatz je 30 Sitzplätze 90 

5. Sportstätten 



5.1 Sportplätze ohne Besucherplätze 

(z. B. Trainingsplätze) 

1 Stellplatz je 300 m² Sportfläche  

5.2 Sportplätze und Sportstadien mit 

Besucherplätzen 

1 Stellplatz je 300 m² Sportfläche, 

zusatzlich 1 Stellplatz je 15 

Besucherplätze 

 

5.3 Turn- und Sporthallen ohne 

Besucherplätze 

1 Stellplatz je 50 m² Hallenflächen  

5.4 Turn- und Sporthallen mit 

Besucherplätzen 

1 Stellplatz je 50 m² Hallenfläche, 

zusätzlich 1 Stellplatz je 15 

Besucherplätze 

 

5.5 Freibäder und Freiluftbäder 1 Stellplatz je 300 

m2²Grundstucksfläche 

 

5.6 Hallenbäder ohne Besucherplätze 1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen  

5.7 Hallenbäder mit Besucherplätzen 1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen, 

zusätzlich 1 Stellplatz je 15 

Besucherplätze 

 

5.8 Tennisplätze, Squashanlagen o. a. 

ohne Besucherplätze 

2 Stellplätze je Spielfeld  

5.9 Tennisplätze, Squashanlagen o. a. 

mit Besucherplätzen 

2 Stellplätze je Spielfeld, 

zusätzlich 1 Stellplatz je 15 

Besucherplätze 

 

5.10 Minigolfplätze 6 Stellplätze je Minigolfanlage  

5.11 Kegel- und Bowlingbahnen 4 Stellplätze je Bahn  

5.12 Bootshäuser und Bootsliegeplätze 1 Stellplatz je 5 Boote  

5.13 Fitnesscenter 1 Stellplatz je 40 m² Sportfläche  

6. Gaststätten und Beherbergungsbetriebe 

6.1 Gaststätten 1 Stellplatz je 10 m² Gastfläche 75 

6.2 Spiel- und Automatenhallen, 

Billard-Salons, sonst. 

Vergnügungsstätten 

1 Stellplatz je 20 m² NUF¹, 

mindestens 3 Stellplätze 

90 

6.3 Hotels, Pensionen, Kurheime und 

andere Beherbergungsbetriebe 

1 Stellplatz je 6 Betten, 

bei Restaurationsbetrieb Zuschlag 

nach den Nrn. 6.1 oder 6.2 

75 

6.4 Jugendherbergen 1 Stellplatz je 15 Betten 75 

7. Krankenanstalten 

7.1 Krankenanstalten von überörtlicher 

Bedeutung 

1 Stellplatz je 4 Betten 60 

7.2 Krankenanstalten von örtlicher 

Bedeutung 

1 Stellplatz je 6 Betten 60 

7.3 Sanatorien, Kuranstalten, Anstalten 

fur langfristig Kranke 

1 Stellplatz je 4 Betten 25 

7.4 Ambulanzen 1 Stellplatz je 30 m² NUF¹, 

mindestens 3 Stellplätze 

75 

8. Schulen, Einrichtungen der Jugendforderung 

8.1 Schulen, Berufsschulen, 

Berufsfachschulen 

1 Stellplatz je Klasse, zusätzlich 1 

Stellplatz je 10 Schüler über 18 

Jahre 

10 

8.2 Hochschulen 1 Stellplatz je 10 Studierende  



8.3 Tageseinrichtungen für mehr als 12 

Kinder 

1 Stellplatz je 30 Kinder, 

mindestens 2 Stellplätze 

 

8.4 Tageseinrichtungen bis zu 12 

Kinder 

1 Stellplatz  

8.5 Jugendfreizeitheime und dergl. 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze  

8.6 Berufsbildungswerke, Ausbildungs- 

werkstätten und dergl. 

1 Stellplatz je 10 Auszubildende  

9. Gewerbliche Anlagen 

9.1 Handwerks- und lndustriebetriebe 1 Stellplatz je 70 m² NUF¹ oder je 

3 Beschäftigte 

10 

9.2 Lagerräume, -plätze, Ausstellungs-, 

Verkaufsplätze 

1 Stellplatz je 100 m² NUF¹ oder 

je 3 Beschäftigte 

 

9.3 Kraftfahrzeugwerkstatten 6 Stellplätze je Wartungs- oder 

Reparaturstand 

 

9.4 Tankstellen Bei Einkaufsmöglichkeit über 

Tankstellenbedarf hinaus: 

Zuschlag nach Nr. 3.1 (ohne 

Besucheranteil) 

 

9.5 Automatische Kfz-Waschanlagen 5 Stellplatze je Waschanlage²  

10. Verschiedenes 

10.1 Kleingartenanlagen 1 Stellplatz je 3 Kleingarten  

10.2 Friedhöfe 1 Stellplatz je 1.500 m² 

Grundstücksfläche, jedoch 

mindestens 10 Stellplätze 

 

 

 

¹ NUF = Nutzungsflache nach DIN 277 

² Zusätzlich muss ein Stauraum für mindestens 10 Kraftfahrzeuge vorhanden sein. 

  



Anlage 2 zur Satzung über die Herstellung und Ablösung von Garagen und Stellplätzen 

(Garagen- und Stellplatzsatzung – GaStS) 

 

Zone 1 = rot eingefasster Bereich 

 

 


